
Herr Frank, Steuersünder zahlen viel Geld,
umHaftstrafen oder überhaupt Strafen ab-
zuwenden. Viele Bürger finden das empö-
rend. Haben sie recht?

Ich bedaure es, dass durch die Berichter-
stattungüberGroßverfahrenbei denBür-
gern der Eindruck entstanden ist, man
könne sich vor Gericht freikaufen. Hier-
durch schwindet dasVertrauen in die Jus-
tiz. Die Wirklichkeit sieht anders aus: Es
gibt klare gesetzliche Strafzumessungsre-
geln, die für alle Betroffenen in gleicher
Weise gelten.Wirwenden sie ohneAnse-
hen der Person an.

Der Bundesgerichtshof fordert Haft ohne
Bewährung, wenn mehr als eine Million
Euro hinterzogen wurden. Wurde bislang
zu viel und bei zu großen Summen gedealt?

Prozesse mit steuer- oder wirtschafts-
rechtlichen Bezügen sind in der Praxis in
besonderer Weise darauf angelegt, mit
Absprachenbeendet zuwerden.DieVer-
fahren haben einen sehr umfangreichen
Prozessstoff und sind meist höchst kom-
pliziert. Das alles erfordert einen unge-
heuren Aufwand an Personal und Zeit.
Und genau diesen Aufwand können wir
nicht immer leisten,weil uns dieRessour-
cen weggebrochen sind. Es fehlen
schlicht Richter und Staatsanwälte in
Deutschland, die sich auch gerade mit
diesen sehr komplizierten Verfahren be-
schäftigen können.

Die Bundesregierungwill Deals künftig ge-
setzlich regeln. Warum muss das sein?

Absprachen sind in der Strafprozessord-
nung nicht ausdrücklich vorgesehen; sie
sinddeshalb auchbeiRichtern undStaats-
anwälten keineswegs unumstritten. Der
Bundesgerichtshof hat 2005 Regeln für
Absprachen aufgestellt und angemahnt,
für den Deal eine gesetzliche Regelung
zu treffen. Das Bundesjustizministerium
hat reagiert und einen Referentenent-
wurf vorgelegt, der ein einheitliches,
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FürvieleamerikanischeKundenderGroß-
bankUBS gerät das „Bankgeheimnis“ der
Schweiz dieser Tage zur bösen Falle. Auf
Forderung der US-Steuerbehörde Inter-
nal Revenue Service (IRS) wird die Bank
in Kürze gut 19000 US-Bürgern ihre au-
ßerhalb der USA geführten Konten ein-
fach kündigen. Gleichzeitig werden auch
die Beamten der zuständigen Steuerbe-
hördevonderExistenzder–zumeistheim-
lichen –Auslandsvermögen erfahren. „Es
gibt keine Chance mehr, das zu verste-
cken“, klagte einer der Betroffenen der
„New York Times“. Tausenden droht
eineAnklagewegenSteuerhinterziehung
undGeldwäsche.
Das Massenverfahren gegen die

UBS-Kundschaft ist der jüngste Höhe-
punktdesseitJahren laufendenFeldzuges
der IRS gegen Länder, die Bankkunden
aus den USA Anonymität gewähren.
Schon 2001 hatte die US-Regierung
durchgesetzt,dassSchweizerBankenden
US-BehördenAuskunftüberihreamerika-
nischen Kunden geben müssen. Das ent-
sprechende Abkommen hatte die Regie-
rung erzwungen, indem sie damit drohte,
den Banken beider Länder die US-Lizenz
zu entziehen. Weil die UBS dennoch
US-Bürgern bei der Tarnung ihrer Aus-
landsvermögen half, erhob das Justizmi-
nisteriumAnklagegegendenverantwort-
lichenVorstand. Zudemmusste die Bank
die Daten ihrer Kunden preisgeben. Die
Zeit der Schweiz als Steueroase ist damit
zumindest für US-Bürger endgültig vor-
bei. Und wenn der neue Präsident sein
Wahlkampfversprechen wahrmacht,
dann werden US-Steuerfahnder mit glei-
cher Härte künftig auch gegen alle ande-
renStaatenvonHongkongbiszudenCay-
manIslandsvorgehen,dievonderorgani-
sierten Steuerflucht leben. Dem US-Fis-
kus winken damit nach Ermittlungen des
Senats Mehreinnahmen von weit über
100MilliardenDollar jährlich.
Davon können die Finanzminister der

übrigenWelt bisher nur träumen.Anders
als ihrenUS-Kollegen fehlte ihnen bisher
das Druckmittel, um die Regenten der
Steueroasen-Staaten zur Kooperation zu
zwingen. Allein in der Schweiz sind da-
rum Auslandsvermögen in Höhe von gut
3000MilliardenDollar registriert. Selbst
nachAbzugallerdenkbarenlegitimenAn-
lagen, so kalkulierte der US-Steuerex-
perteMartinSullivan,bleibendavonmin-
destens600MilliardenDollar,diemitho-
her Wahrscheinlichkeit zur Umgehung
der Steuerpflicht in die Schweiz geschafft
wurden (sieheGrafik).GuteinDritteldie-
ser Summe, so schätzte dieGewerkschaft
der deutschen Finanzbeamten, gehört
Steuerhinterziehern ausDeutschland.

Doch dabei soll es nicht mehr bleiben.
InsbesondereBundesfinanzministerPeer
Steinbrück und seine Pariser Kollegin
Christine Lagarde geben sich fest ent-
schlossen, den Steuerfluchthelfern das
Handwerkzulegen.Auf ihreInitiativebe-
schlossen30der in derOECDorganisier-
ten Industriestaaten –unterAbwesenheit
der Vertreter aus der Schweiz undÖster-
reich– imOktober2008,dassdieOrgani-
sation eine „Schwarze Liste“ von Staaten
aufstellensolle,diezumSteuerbetrugein-
laden. „Auch die Schweiz“ gehöre auf
diese Liste, forderte Steinbrück, weil sie
die Datenübermittlung an ausländische
Behörden verweigere. Dagegen gelte es
nun „die Peitsche“ zubenutzen.

Dieser öffentliche Pranger hat sich al-
lerdings schon einmal alswirkungslos er-
wiesen. Auf der von der OECD in den
90er Jahren aufgelegten ersten Schwar-
zen Liste waren ursprünglich 38 Staaten
genannt. Die meisten sicherten darauf-
hin pro Forma die Kooperation mit aus-
ländischen Steuerbehörden zu und wur-
den von der Liste gestrichen. Nur An-
dorra, Liechtenstein und Monaco blie-
ben übrig. In der Praxis änderte sich je-
doch wenig. Die OECD-Initiative blieb
nicht zuletzt deshalb schwach, weil eben
auch die Schweiz und Großbritannien
Mitglied sind und im Interesse ihrer Fi-
nanzindustrie auf geringe Auflagen
drängten.

Ähnlich stellt sich das Problem für die
EuropäischeUnion.Gemeinsamkönnten
die EU-Staaten im Prinzip so vorgehen
wie die USA. Doch mit Österreich, Bel-
gien und Luxemburg blockieren drei
EU-Staaten diesen Weg, weil sie selbst
per „Bankgeheimnis“ das Geschäft mit
der Steuerflucht betreiben. Der lange
Streit mündete 2004 in die „Zinssteuer-
richtlinie“, der sich auchdie Schweiz und
andere Steueroasen unterwarfen. Diese
verpflichtet die Mitgliedsländer, entwe-
der Kontrollmitteilungen über die Ein-
künftederBürgerausdenjeweilsanderen
Staaten zu verschicken oder selbst eine
Quellensteuer von ab 2010 sogar 35 Pro-
zentaufdieKapitaleinkünftederEU-Aus-

länderzuerhebenunddieseanderenHei-
matländer zu überweisen.
Aber der Erfolg war dürftig, weil die

SteuernuraufpersönlicheEinkünfteerho-
ben wird. Wer sein Schwarzgeld in einer
Stiftung oder einem Unternehmen ver-
steckt,wird nicht belangt. Gerademal 80
Millionen Euro überwies die Schweiz im
Jahr 2007 an die Bundeskasse, nicht mal
zwei Prozent dessen,was eigentlich fällig
wäre.AufVorschlagderEU-Kommission
wird nun über die Schließung dieser Lü-
cke verhandelt. Bis zum Erfolg könnten
aber erneut Jahre vergehen.
So langewill Minister Steinbrück nicht

warten. Mit einem „Gesetz zur Bekämp-

fung schädlicher Steuerpraktiken“ will er
das Steuerrecht so verschärfen, dass im
Extremfall der gesamte Geschäftsver-
kehr mit Staaten lahmgelegt wird, die
nicht die vonderOECDaufgestelltenKri-
terien der behördlichenZusammenarbeit
erfüllen. Der in dieser Woche fertigge-
stellte Gesetzentwurf, der dem Tages-
spiegel vorliegt, sieht unter anderemvor,
dass alle Zahlungen an Firmen in
nicht-kooperativen Staaten nicht mehr
als Betriebsausgaben anerkannt werden
sollen, sofern die Bundesregierung das
für nötig hält. Das würde nicht nur die
verbreiteten Umwegzahlungen über
Steueroasen unterbinden, mit denen
viele Firmen ihre Gewinne dorthin verla-
gern. Zugleich würden auch die Dienst-
leistungen der Banken aus den Off-
shore-Zentren unverkäuflich. Die vorge-
sehenen Maßnahmen seien schon „sehr
giftig“, urteilte der Wiesbadener Wirt-
schaftsprofessor und Steuerexperte Lo-
renz Jarass.DieRegierungwolle denVer-
weigerern inLiechtenstein oder denbriti-
schen Insel-Territorienwohl ihre „Folter-
instrumente“ zeigen. Daraus machen
Steinbrücks Beamte auch gar keinen
Hehl. Es gehe darum, so schrieben sie in
die Begründung, „die entsprechenden
Staaten zu veranlassen, den Standards zu
entsprechen.“

Langer Anlauf
Die Finanzkrise hat die Neuregelung der Kapitalströme beschleunigt

Zufluchtsstätte für Kapital: Das Fürstentum Liechtenstein. Foto: ddp
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„Man kann
sich nicht
freikaufen“

Von Harald Schumann


